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«Meine aktivsten Mitarbeiter!»

Der Köter und der Artikel 21

Der Köter ist, wie der geneigte Leser sicher
schon vermutet hat, ein rassemäßig nicht
genau definierbares Exemplar von Canis fa-
miliaris, ein bellender, schmeichelnder, kol-
dernder, also ein mit ziemlich vielen menschlichen

Eigenschaften ausgestatteter
steuerpflichtiger Vierbeiner. Der Artikel 21 ist
ein Paragraph in einem von zuständigem
Parlament legiferierten und von
verantwortungsbewußter Exekutive in Kraft gesetzten
Ukas.
Der Artikel 21 wendet sich an meinen Köter.
Er untersagt ihm, Lebensmittelgeschäfte zu
betreten. Ob sich die Gesetzgeber wohl der
Illusion hingaben, mein Hund könne lesen?

«Hunden ist das Betreten von Verkaufsstellen,

in denen strikte verboten!» Das
dürfte ungefähr der Wortlaut sein. Mein
Hund versteht zwar, wenn man beiläufig
von <Furtgah> redet, um was es geht; er
versteht auch <Knochen> und <Büsi>, <Fuß> und
<Platz> - im übrigen aber ist er Analphabet.
So ist es denn meine Pflicht als zivilrechtlich
verantwortlicher Haushaltungsvorstand, dem
Artikel 21 Nachachtung zu verschaffen. Bis

jetzt ging das ziemlich schmerzlos. Man
brauchte Bärli nur energisch «da warte!»
zuzurufen, und dann wartete er da. Bis die
technische Entwicklung dazwischen funkte
Ein fortschrittliches Unternehmen hat sein

Ladengeschäft mit automatischen Türen
versehen. Wenn der Eintretende einen infraroten

Lichtstrahl passiert, wirkt das als <Sesam,
öffne dich!» und die Türen schwingen auf.
Schon am dritten Tag nach der Eröffnung
hat Bärli das erlickt. Den Laden betritt er
zwar nicht, weil das nach Artikel 21 verboten

ist, aber er setzt sich genau an die Stelle
des Vorplatzes, von der aus der Türmechanismus

gesteuert wird. Da genießt er die aus
dem Laden strömende Wärme. Daß kalte
Luft einströmt und den freundlichen
Verkäuferinnen Hühnerhaut an den Waden
erzeugt, das kann der Hund natürlich nicht
wissen. Er sieht zwar, daß sich ihm ab und
zu ein schimpfendes Lebewesen naht, oft
sogar ein mit einem Besen bewaffnetes -
dann verzieht er sich einige Meter rückwärts,
bis die Gefahr vorbei ist. Dann rückt er wieder

vor und schaut mit unschuldsvoller Miene
zu, wie das Portal wieder aufgeht. Es ist
zum Ja, wozu es ist, das kommt auf
den Standpunkt an. Die Verkäuferinnen denken

wohl, es sei zum Verzweifeln. Die
Schulkinder, die den Bärli kennen, finden, es sei

zum Lachen. Bärli selber findet, es sei zum
Spielen, dieses technische Novum. Und ich?
Was finde ich?
Ich finde es natürlich peinlich; als älterer
Klaus erntet man lieber freundliche als scheele

Blicke von hübschem, jungem Verkaufspersonal

weiblichen Geschlechts; oder gar Vor¬

würfe: «Also Ihr Hund! Heute Vormittag
mußten wir ihn dreimal fortjagen, weil er
mutterseelenallein vor unserer Türe saß.

Könnten Sie nicht .?» Wie gesagt, ich finde
es peinlich, mindestens so peinlich wie die

Busfahrten, die der Köter vor einem Jahr
selbständig unternahm, wenn er bei kaltem
oder nassem Wetter einer Hundedame im

Nachbarquartier den Hof machte. «Also Ihr
Hund!» sagten damals die Kondukteure,
«könnten Sie nicht ...?» Peinlich!
Aber auch tröstlich. Es gibt also noch
Lebewesen, denen die Technik nichts weiter
bedeutet als eine zusätzliche Bequemlichkeit
und ein drolliges Spiel. Uns Menschen
bedeutet sie mehr: Manchen ist die Technik ein

Evangelium, ein Dogma; andern ist sie
äußeres Zeichen des Wohlstands, mit dem man
dem lieben Nächsten imponieren kann; noch

andern ist sie reine Verdienstquelle. Ist die

Einstellung des Köters zur Technik nicht
<menschlicher> als unsere? Darum finde ich,

der Köter habe eigentlich, trotz Artikel 21,

gar nicht so unrecht. Die Jahreszeit wird ja
bald wieder wärmer und die hübschen
Verkäuferinnen sind dann vielleicht froh, wenn
ein frischer Luftzug ihre Waden umstreicht.
Oder dann erstellt ein noch moderneres
Ladengeschäft in der Nähe einen Eingang mit
Warmluftvorhang. Wäre ja undenkbar, daß

die Technik vor einem Köter kapitulieren
müßte! AbisZ
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